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veranstaltung

zur Wahl der
Wahlpflichtfächergruppe

ab der
7. Jahrgangsstufe

#rbs 1
24. März 2025



I
Mathematisch/
naturwissen-

schaftlich

Prüfungsfächer:
D, M, E, Ph

Profilfächer:
Ph, C, M verstärkt
IT mit TZ / CAD

II
wirtschaftlich/
kaufmännisch

Prüfungsfächer:
D, M, E, BwR
Profilfächer:

BwR, WR
IT mit TV

IIIa
Sprachlich

Prüfungsfächer:
D, M, E, F

Profilfächer:
F, BwR

IT mit TV

III b
Musisch-gestaltend/
hauswirtschaftlich/

sozial

Prüfungsfächer:
D, M, E, 

We/Ku/EG/SoW
Profilfächer:

We/Ku/SoW/EG/IT

Weitere Pflichtfächer – vertiefte Allgemeinbildung
Rel / Eth , Ph, C, IT, WR, PuG, G, Geo, B, S, Mu, Ku, EG
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Übersicht über die Wahlpflichtfächergruppen



• Wahlpflichtfächer vertiefen bestimmte Sachgebiete.

• Wahlpflichtfächer können eine erste berufliche 

Orientierung sein.

• Die jetzige Wahl der Wahlpflichtfächergruppe 

beeinträchtigt die spätere Berufswahl nicht.

• Noten und jetzige Berufswünsche sollen bei der 

Wahl nicht ausschlaggebend sein.
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Auswahkriterien - Eignung und Neigung



• Übertragen Sie nicht eigene Berufs- und 
Ausbildungswünsche auf Ihr Kind!

• Wählen Sie nicht die „vermeintlich“ leichtere 
Gruppe!

• Entscheiden Sie sich für eine Wahlpflichtgruppe 
und nicht gegen die beiden anderen!

• Mädchen trauen sich den technischen Zweig nicht 
zu, weil …
… Technik nur für Jungs ist.
… sie sich selbst nicht zutrauen, dort erfolgreich zu 
sein.

• Die Wahl der Freund*innen oder 
Klassenkamerad*innen sollte die Wahl 
keinesfalls beeinflussen. 4

Entscheidungsfehler



§ 10 RSO
Wechsel der Realschule oder der Wahlpflichfächergruppe
(2) Während des Schuljahres ist der Übertritt an eine andere 
Realschule nur aus wichtigem Grund, insbesondere bei 
Wohnsitzwechsel, zulässig.
(4) Beim Übertritt in eine andere Wahlpflichfächergruppe gilt § 7 
Abs. 1 entsprechend.

Kommentar:
Ein Wechsel während des Schuljahres ist generell nur aus 
wichtigem Grund zulässig, als Regelbeispiel wird der 
Wohnsitzwechsel angeführt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
entscheidet hierüber nach pflichtgemäßem Ermessen. Dabei bildet 
allein ein schlechter Leistungsstand keine ausreichende Grundlage 
für einen Wechsel innerhalb der Schulart. Dies gilt auch dann, wenn 
ein Wechsel der Wahlpflichtfächergruppe oder des Wahlpflichtfachs 
beabsichtigt ist. Er würde regelmäßig eine Umgehung der 
Vorrückungsbestimmungen bedeuten. 5

Wechsel der Wahlpflichtfächergruppe



Stellen Sie konkrete Fragen an alle 
„Expert*innen“.
o aktuelle Fachlehrkräfte (D, M, E, Ku)
o Klassenleitungen
o Fachschaftsleitungen (Ph, BwR, Ku)
o Schulleitungsteam

(Allgemeine Themen)
Beobachten Sie ihr Kind und besprechen 

Sie sich mit ihm.
Treffen Sie die Entscheidung gemeinsam.

6

Unterstützung und Beratung



Kontaktmöglichkeiten:
o Sekretariat
 Telefon: 233-35110
 E-Mail: werner-von-siemens-

realschule@muenchen.de
 Weitergabe konkreter 

Fragestellungen an die zuständige 
Person  Sie werden kontaktiert.

o Klassenleitung: E-Mail, WebUntis
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Unterstützung und Beratung

mailto:werner-von-siemens-realschule@muenchen.de
mailto:werner-von-siemens-realschule@muenchen.de
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Danke für Ihre

Aufmerksamkeit



II: Frau Hartinger

IIIb: Frau Scheppe

I: Frau Schürmann (M)

Herr Forster (Ph)
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Nun zu den einzelnen Wahlpflichfächergruppen
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Rücklauf bis 09.04.2025
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Wir wünschen Ihnen 
einen guten 

Nachhauseweg.
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